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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf Gehäuse eines
Bodenpflegegerätes als Staubsauger mit einem außen-
liegenden Ausblasfilter, wobei über einen Saugkanal ei-
ne einem Motor vorgeschaltete Staubabscheideeinheit,
wie eine Filtertüte und gegebenenfalls ein Motorschutz-
filter angeordnet sind und die Ausblasluft über Luftaus-
tritte im Gehäuse nach außen geführt wird.
[0002] Bei Staubsaugern ist es üblich, die eingesaugte
Luft nach einem Passieren der Schmutzaufnahme und
der Filter über einen Ausblaskanal einer Mehrzahl be-
nachbart zueinander angeordneter Gehäuseschlitze zu-
zuführen. Bei einem Austreten der Luft aus den Gehäu-
seschlitzen werden beträchtliche Strömungsgeschwin-
digkeiten erreicht. Durch die relativ starke Konzentration
des Luftstromes werden Strömungsgeräusche erzeugt,
darüber hinaus werden auch Schallanteile aus dem Mo-
torbereich übertragen.
[0003] Aus strömungstechnischen Gründen wird an-
gestrebt, den Ausblaskanal und die Austrittsstelle im Be-
reich des Gehäuses des Staubsaugers möglichst groß
zu gestalten, um hierdurch einen geringen Ausblaswi-
derstand hervorzurufen. Konträr zu diesen Anforderun-
gen wird aber ebenfalls eine Verminderung von Schal-
lemissionen gefordert, die durch einen relativ großen
Strömungswiderstand erzielt werden könnte. Diese ein-
ander entgegenstehenden Forderungen konnten bislang
nicht in zufriedenstellender Weise gelöst werden.
[0004] Zur Verbesserung dieses Verhältnisses ist es
nach der EP 0 706 774 B bekannt, den Austrittsquer-
schnitt über entsprechende abgedeckte Öffnungen in
Form von Gehäuseschlitzen in den Seitenwandungen
des Gehäuses als Schutzbandage zu erhöhen.
[0005] Gemäß der EP-A 0 028 741 ist eine Anordnung
bekannt geworden, wobei im Boden eines Staubsauger-
gehäuses nach unten gerichtete Ausblasöffnungen
durch einen Filter ausblasbar sind. Hierdurch wird eine
zum Staubsaugergehäuse kleine Ausblasfläche ge-
schaffen, die keine relativ geringe Strömungsgeschwin-
digkeit ermöglicht.
[0006] Ferner ist nach der JP-A-10-192196 eine An-
ordnung mit einer inneren zylindrischen Umhüllung eines
Motors, wie ein Schalldämpfer, bekannt. Hierdurch wird
kein außenliegender Ausblasfilter mit niedrigen Strö-
mungsgeschwindigkeiten geschaffen.
[0007] Die Aufgabe der Erfindung ist es, auf einfach
Weise die Ausströmfläche weiter zu vergrößern und ge-
ringe Strömungsgeschwindigkeiten zu ermöglichen so-
wie hierdurch eine Schalldämmung zu gewährleisten.
[0008] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfindungs-
gemäß durch die Merkmalskombination des Anspruches
1.
[0009] Hierdurch wird mit einer einfachen technischen
Maßnahme eine große Ausströmfläche gebildet, so daß
lediglich geringe Strömungsgeschwindigkeiten im Aus-
strömbereich auftreten. Entsprechende Strömungsge-
räusche sind somit sehr gering. Aufgrund der Umman-

telung erfolgt darüber hinaus eine diffuse Abströmung
der ausgeblasenen Luft, so daß in der Umgebung nahe-
zu keine merkliche Strömungsintensität auftritt.
[0010] Die geringe Strömungsgeschwindigkeit im Fil-
terbereich hat darüber hinaus den Vorteil, daß ein hoher
Abscheidegrad von Schwebstoffen erreicht wird. Durch
das relativ große Filtervolumen wird dennoch eine sehr
hohe Lebensdauer des Filters gewährleistet durch die
konstruktive Ausgestaltung eine leichte Auswechselbar-
keit ermgöglicht.
[0011] Ferner wird durch das außenliegende Filterma-
terial ein entsprechender vorteilhafter gestalterischer Ef-
fekt erzielt und es sind damit auch unterschiedliche äs-
thetische Gestaltungen, wie farbliche und mustermäßige
Variationen mit einem identischen Grundgerät gewähr-
leistet.
[0012] Eine vorteilhafte Ausgestaltung besteht darin,
daß das Filtermaterial in Mikrofilterqualität ausgebildet
ist.
[0013] Um einen Schutz zur Vermeidung von Beschä-
digungen am Gerät und ortsfesten Einrichtungsgegen-
ständen bei Reinigungsarbeiten zu verbessern, ist vor-
gesehen, daß das außenliegende Filtermaterial durch ei-
nen elastischen Tragkörper gehalten ist.
[0014] Alternativ ist vorgesehen, daß das außenlie-
gende Filtermaterial durch einen luftdurchlässigen ela-
stischen Tragkörper gebildet ist.
[0015] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel ei-
nes Handstaubsaugers schematisch im Schnitt darge-
stellt.
[0016] Bei dem dargestellten Staubsauger ist ein Ge-
häuse 1 angeordnet, das mit einem Saugkanal 2 als
Schlauch versehen ist und im Gehäuse 1 in eine zu la-
dende Filtertüte 3 mündet sowie einen unterhalb der Fil-
tertüte 3 angeordneten Motor 4 in einem Motorraum 5
aufweist. In bekannter Weise ist dem Motor 4 ein Motor-
schutzfilter 6 vorgeschaltet.
[0017] Das Gehäuse 1 ist in seinem zylindrischen Be-
reich schlauchartig von einem Filtermaterial 7 umhüllt.
Das Filtermaterial 7 ist über Befestigungselemente 8, 9
am Gehäuse 1 lösbar verbunden und gegenüber dem
Außenbereich abgedichtet. Hierdurch wird zwischen
dem Gehäuse 1 und dem Filtermaterial 7 ein Mantelraum
11 gebildet, der über Durchtritte 10 mit dem Motorraum
5 verbunden ist und die Ausblasluft über das Filtermate-
rial 7 großflächig austritt.

Patentansprüche

1. Gehäuse eines Bodenpflegegerätes als Staubsau-
ger mit einem außenliegenden Ausblasfilter, wobei
über einen Saugkanal (2) eine einem Motor (4) vor-
geschaltete Staubabscheideeinheit, wie eine Filter-
tüte (3) und gegebenenfalls ein Motorschutzfilter (6)
angeordnet sind und die Ausblasluft über Luftaus-
tritte im Gehäuse (1) nach außen geführt wird, wobei
das Gehäuse (1) schlauchartig von einem Filterma-
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terial (7) als Ausblasfilter vollständig umhüllt ist und
die Ausblasluft in einen gebildeten Mantelraum (11)
zwischen Gehäuse (1) und Filtermaterial (7) zum
Ausblasen zuführbar ist und das schlauchartig an-
geordnete Filtermaterial (7) an beiden Stirnseiten
über Befestigungselemente (8, 9) mit dem Gehäuse
(1) lösbar dichtend eingesetzt und in einem dem Mo-
torraum (5) zugewandten Bereich Durchtritte (10)
zum Mantelraum (11) ausgebildet sind.

2. Gehäuse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß das Filtermaterial (7) in Mikrofilterqualität
ausgebildet ist.

3. Gehäuse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch, ge-
kennzeichnet, daß das außenliegende Filtermate-
rial (7) durch einen elastischen Tragkörper gehalten
ist.

4. Gehäuse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das außenliegende Filtermate-
rial (7) durch einen luftdurchlässigen elastischen
Tragkörper gebildet ist.

Claims

1. Housing of a floor care appliance in the form of a
vacuum cleaner having an external exhaust filter,
wherein through a suction channel (2) a dust sepa-
ration unit, such as a filter bag (3) disposed upstream
of a motor (4), and optionally a motor protection filter
(6) are disposed and the exhaust air is conveyed
outwards through air outlets in the housing (1),
wherein the housing (1) is completely enveloped in
a tube-like manner by a filter material (7) in the form
of an exhaust filter and the exhaust air for exhaust
purposes is feedable into an envelope compartment
(11) formed between housing (1) and filter material
(7) and the filter material (7) disposed in a tube-like
manner is releasably sealingly fitted at both ends by
fastening elements (8, 9) to the housing (1) and in a
region facing the motor compartment (5) through-
openings (10) to the envelope compartment (11) are
formed.

2. Housing according to claim 1, characterized in that
the filter material (7) is constructed in micro-filter
quality.

3. Housing according to claim 1 or 2, characterized in
that the external filter material (7) is held by means
of an elastic support body.

4. Housing according to claim 1 or 2, characterized in
that the external filter material (7) is formed by an
air-permeable elastic support body.

Revendications

1. Carter pour un appareil d’entretien de sols, réalisé
en tant qu’aspirateur de poussière, avec un filtre de
sortie d’air, situé à l’extérieur, dans lequel une unité
de séparation de poussière, comme un sac de filtra-
tion (3), qui est connectée en amont d’un moteur (4),
et, le cas échéant, un filtre de protection du moteur
(6), sont installés au niveau d’un canal d’aspiration
(2), et l’air éliminé est mis à l’extérieur par l’intermé-
diaire de sorties d’air pratiquées dans le carter (1),
ledit carter (1) étant complètement enveloppé, en
forme de boyau, par un matériau filtrant (7) en tant
que filtre de sortie, et l’air sortant pouvant être con-
duit, aux fins d’élimination, dans un espace gainé
(11), formé entre le carter (1) et le matériau filtrant
(7), et le matériau filtrant (7), agencé en forme de
boyau, étant rattaché, étanche, au carter (1), aux
deux extrémités frontales, au moyen d’éléments de
fixation (8, 9), de manière amovible, et, dans une
région dirigée vers le logement du moteur (5), des
passages (10) à destination de l’espace gainé (11),
étant formés.

2. Carter selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le matériau filtrant (7) est de qualité pour filtres
microporeux.

3. Carter selon revendication 1 ou 2, caractérisé en
ce que le matériau filtrant (7), situé à l’extérieur, est
maintenu par un corps de support élastique.

4. Carter selon revendication 1 ou 2, caractérisé en
ce que le matériau filtrant (7), situé à l’extérieur, est
maintenu par un corps de support élastique, perméa-
ble à l’air.
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